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Das war einmal
KFZ Betrieb Oktober 2024

Der Artikel unterstellt: der seriöse Händler wird von 
dubiosen Zwischenhändlern „über den Tisch gezogen“ – er 
sei gutgläubig





Die Realität spricht eine andere Sprache – der „Unschuldsengel“

Nach Recherchen der „WELT“ aus Mai 2025 sind bereits 
mehrere tausend Ermittlungsverfahren wegen 
Sanktionsverstößen eingeleitet worden. 
Davon allein bei den StAen in
Würzburg 87, Koblenz 115 oder München I 190

Zoll und Ermittlungsbehörden stellen daher die 
Gutgläubigkeit des Händlers in Frage
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Wo muss es dem Händler auffallen?

Identifizierungspflichten natürlicher und juristischer Personen bei 
Leistungen eines Händlers (vergleichbar dem GwG)
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Werden Fahrzeuge für den Export finanziert / geleast oder vom Händler zugelassen?

 Über wieviel % der Fahrzeugverkäufe reden wir also????
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Welche Behörde ist in Deutschland 
zuständig?

Zentralstelle für 
Sanktionsdurchsetzung 

(Hinweisgeberstelle gem. § 15 SanktDG)

Banken/Bundesbank

Zoll (Fahndung) 

BAFA
(Hinweisgeberstelle gem. Art. 6b VO EU 833/2014)

FIU (Financial Intelligence Unit) 



Welche Behörde ist in Deutschland 
zuständig?

Zentralstelle für 
Sanktionsdurch-

setzung (ZfS)

 Vermögenserfassung (Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen) in Deutschland 
ansässiger, sanktionierter Personen. 

Beispiel: Die Villa am Tegernsee / die Jacht in Hamburg
Aber auch: Veredlung eines Porsche Cayenne, in D zugelassen

BAFA

Kontrolliert wird der Außenwirtschaftsverkehr mit strategisch wichtigen 
Gütern, vor allem Waffen, Rüstungsgütern und Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck (sog. Dual-use-Güter)

Doppelzuständigkeit mit FIU

FIU

Analysiert als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz

Erstellung von Typologiepapieren 
Doppelzuständigkeit mit BAFA



Welche Behörde ist in Deutschland 
zuständig?

ZOLL

Banken/Bundesba
nk

Ermittlung wegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Bereich Steuer-
und Zollrecht und bekämpft den Schmuggel von Drogen, Tieren, Pflanzen und
Waffen – und Fahrzeugen!

Forschung, Erstellung und Pflege von Statistiken, Verwaltung der 
Währungsreserven.



Aufbau der Generalzolldirektion 
Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) bei der Generalzolldirektion ist zuständig für Entgegennahme, 
Auswertung und statistische Erfassung von Verdachtsmeldungen
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Was gibt es? 

 Klassische Typologiepapiere KFZ 
Handel zur Vermeidung in 
Geldwäschefälle verwickelt zu werden

 Spezielle Typologien zur 
Sanktionsumgehung generell



Wo besteht der Zusammenhang 
Geldwäsche ./. Sanktionsumgehung?

1. Die nach dem GwG erforderliche Vortat / 
Straftat ist die vermutete Sanktionsumgehung

2. Es muss nicht der Beweis erbracht werden, 
eine solche Tat läge tatsächlich vor. Die 
Umstände allein können einen 
Verkaufsvorgang verdächtig machen.

3. Der Händler ist nicht zu einer juristischen
Vorprüfung verpflichtet

4. Der Händler hat jedoch eine 
Verdachtsmeldung bei der FIU abzugeben!

Vorteil: weitgehende Haftungsbefreiung gem. 
§ 48 GwG



Problem: nachgelagerte Verdachtsmeldung

Problem:
Händler erfährt erst nach Abschluss der 
Transaktion / Fahrzeugübergabe (bsp.
Exportpapiere) von einer möglichen 
Sanktionsumgehung

Grundsatz: Fristfallmeldung, d.h. Händler 
muss drei Werktage nach Abgabe der VM mit 
der Durchführung des Geschäfts warten.

Notlösung: Eilfallmeldung dann, wenn der 
Händler erst später von verdächtigen 
Umständen erfährt.



Beispiele Lieferadressen

Lieferadresse Aserbeidschan 
S 500 Klasse Daimler Benz

Lieferadresse Kasachstan
BMW X7

Einfache Recherche per Street View 
/ Nachbarschaft Lieferadresse



Beispiel Dokumentfälschung

Händler wurden gefälschte 
Ausfuhrdokumente nach 
Kasachstan vorgelegt, Fzg. (ca. 
€250.000,-) wurde mit offenem 
Transporter abgeholt / Prüfung 
Lieferadresse über Street View 
unterblieb

Spätere Ersatzteilbestellung ergab, 
dass das Fzg. bei einem 
Glatteisunfall in Belarus vom 
Transporter rutschte 



Beispielvorgänge / Fragen

•Ist die „Legende“ eines vermuteten 
Wiederverkäufers stimmig?
Beispiel: Es wird behauptet, das Fahrzeug 
nach Polen exportieren zu wollen. Das 
Transportfahrzeug hat dann aber 
belarussische Kennzeichen / das Fahrzeug 
taucht dann aber bei einer baltischen 
Zollstelle auf. 
•Sind seine Angaben möglicherweise 
widersprüchlich?
•Hat eine Preisverhandlung stattgefunden, 
wird der Angebotspreis anstandslos 
akzeptiert?
•Oder wird gar ein „Aufpreis“ vom Käufer 
angeboten?
Beispiel: der Angebotspreis eines Fahrzeugs 
lag bei € 98.000,-, der Kaufinteressent bot 
von vorneherein einen Kaufpreis von € 
105.000,- an. Viel spricht in solchen Fällen 
von einer „Auftragsbestellung“ durch einen 
Weiterverkäufer.



Beispielvorgänge / Fragen

•Stimmen seine Angaben mit möglicherweise 
später vorgelegten Exportdokumenten 
überein?
•Handelt es sich um einen professionellen 
Weiterverkäufer, mit eigenen 
Geschäftsräumen, Internetauftritt etc? 
•Oder ergeben ein einfacher Blick in Google 
street view bereits Zweifel daran? 
Beispiel: branchenfremde Tätigkeit: ein Frisör 
aus einem Anrainerstaat erwirbt (mehrere) 
Luxusfahrzeuge / Vermutung einer 
Strohmanntätigkeit.
•Welche Handelsdokumente oder 
Verbringungsnachweise werden vorgelegt? 
•Sind die Anschriften existent? Lassen sie 
sich prüfen?
•Lassen diese auf einen Strohmann 
schließen? 



Beispielvorgänge / Fragen
•Kann ein guter online Übersetzungsdienst 
(DeepL) bereits weiterhelfen, wenn dort die 
Dokumente eingelesen werden? 
•Sind entsprechende Datenbankabgleiche 
erfolgt?
Beispiel: Eine Person, die auf Sanktionslisten 
geführt wird erwirbt Fahrzeugersatzteile und 
Accessoirs mit Lieferung an eine zypriotische 
Adresse 
•Sind Kaufvertragspartner und Zahler des 
Preises identisch? 
•Ergeben sich Abweichungen, 
möglicherweise auch bei Teil- oder 
Anzahlungen? 
•Wie plausibel werden solche Abweichungen 
erklärt?
Beispiele: Anzahlung wird vom Käufer 
geleistet – Restzahlung erfolgt von einem 
Dritten über ein ausländisches Institut / über 
einen Zahlungsverkehrsdienstleister, Dritter 
läßt sich nicht / oder nur schwer ermitteln. 
Umsatzsteuerkaution soll auf abweichendes 
Konto geleistet werden. 



Beispielvorgänge / Fragen

•Welche Angaben macht der Fahrer / 
Transporteur? 
•Sind sie deckungsgleich mit den Angaben 
des Käufers, oder finden sich 
Widersprüche? 
•Tritt der Fahrer als Bote auf, ist er 
geldwäscherechtlich ohnehin zu 
identifizieren.
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FIU typische Sachverhalte

1. Strukturierung/Smurfing 
Aufteilung großer Geldsummen in viele kleine Transaktionen
Nutzung mehrere Personen  und Bankkonten

2. Bargeldintensive Geschäfte 

3. Scheinunternehmen/Briefkastenfirmen
Nutzung von Firmen ohne wirtschaftliche Tätigkeit („Shell companies“ or „letter box firms“)

4. Komplexe internationale  Transaktionen 
 Transaktionen über mehrere Länder mit „schwacher“ Regulierung
 Zwischenschaltung von Offshore-Konten

5.     Auffälliges Kundenverhalten 
 Kein Interesse an Produktdetails
Widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Gelder 

6. Vermögenverschiebung auf Dritte 
 Eintragung Dritter als Käufer oder wirtschaftlich Berechtigter. 
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FIU typische Sachverhalte

Geschäftspartnerebene: 

 Geschäftspartner bzw. handelnde Person sind sanktioniert und ändern die für das Unternehmen 
verantwortlichen natürlichen Personen/Unternehmensstrukturen 

 Änderungen in den Eigentumsstruktur (WB) im zeitlichen Kontext des Erlasses von Sanktionen.

 Komplexe Eigentumsstrukturen, einschließlich des Einsatzes von Briefkastenfirmen, Aktivierung 
von Vorratsgesellschaften oder Einbindung von Offshore Unternehmen
 es sind Anwaltskanzleien oder Dienstleister für Treuehandelgesellschaften in Offshore-
Finanzplätzen involviert

 Undurchsichtige Unternehmensstrukturen sowie schnelle und häufige Änderungen oder 
Eigentumsverhältnisse in den ersten Monaten nach der Gründung, Eigentümer mit weiterer 
Staatsbürgerschaft eines sanktionierten Staates 

 Neu gegründeter Firmen mit komplizierter Unternehmensstruktur 

 Vorratgesellschaften ohne bisherige Unternehmenstätigkeit 
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FIU typische Sachverhalte

Geschäftspartnerebene: 

 Nutzung von Unternehmensstrukturen, die länger inaktiv waren und mit Beginn 
der Sanktionen reaktiviert wurden.

 Gefälschte Dokumente in Bezug auf die Unternehmenstruktur

 Die Geschäftspartner gehört einer Branche an, die wissentlich oder 
unwissentlich – vermehrt als Sanktionsumgehungen genutzt werden

 Verwendung juristischer Personen/andere Vereinigungen zur Verschleierung 
von Eigentumsverhältnissen, Anonymisierung oder zu Abwicklung hoher 
Bargeldtransaktionen. 

 Übernahme von Verbindlichkeiten/Verpflichtungen/Zahlungen von 
Unternehmen, die sanktioniert wurden, durch die sanktionierte Unternehmen 



FIN-Prüfung 



Glossar GeldwäscheG

• Pflicht zur Abgabe einer VM §§ 43 ff GwG
Schwellenwertunabhängig!!!!!!!

• Bußgeldvorschriften nach GwG §§ 56, 57 
Prangerprinzip ergänzt durch  
Einziehungstatbestände nach StPO

• Verstärkte Sorgfaltspflichten („einfache“ 
Identifizierung reicht nicht aus) § 15 i.V.m. 
Anlage 2 zum GwG

• Berücksichtigung im Risikomanagement 
des Händlers §§ 4 ff GwG



Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit und Ihr 

Interesse
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